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Allgemeine Bedingungen für die Restkreditlebensversicherung 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
Der Kreditgeber ist als Versicherungsnehmer unser Vertragspartner; für unser Vertragsverhältnis gelten die nachfol-
genden Bedingungen. 
 

§ 1  
Welche Leistungen erbringen wir? 

Der Berechnung der vereinbarten Versicherungsleis-
tungen liegen die Sterbetafel PH 2012 T und ein Rech-
nungszins von 1,75 % zu Grunde. 

Wir zahlen die jeweils versicherte Summe bei Tod der 
versicherten Person während der Versicherungsdauer. 
Die Anfangsversicherungssumme fällt monatlich um 
einen gleich bleibenden Betrag. 

§ 2  
Wie erfolgt die Überschussbeteiligung? 

Sie erhalten gemäß § 153 Versicherungsvertragsge-
setz (VVG) eine Überschussbeteiligung. Diese umfasst 
eine Beteiligung an den Überschüssen und an den 
Bewertungsreserven. Die Überschüsse und die Bewer-
tungsreserven ermitteln wir nach den Vorschriften des 
Handelsgesetzbuches (HGB) und veröffentlichen sie 
jährlich im Geschäftsbericht.  

(1) Grundsätze und Maßstäbe für die Überschuss-
beteiligung der Versicherungsnehmer 
 
(a) Beteiligung an den Überschüssen 
 
Wir beteiligen unsere Versicherungsnehmer an den 
Überschüssen; dabei beachten wir die Verordnung 
über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebens-
versicherung (Mindestzuführungsverordnung) in der 
jeweils geltenden Fassung. 

Risikoergebnis und übriges Ergebnis 
Überschüsse entstehen dann, wenn Sterblichkeit und 
Kosten niedriger sind als bei der Beitragskalkulation 
angenommen. An diesen Überschüssen werden die 
Versicherungsnehmer nach der Mindestzuführungsver-
ordnung beteiligt; und zwar nach derzeitiger Rechtslage 
am Risikoergebnis (Sterblichkeit) grundsätzlich zu 
mindestens 90 % und am übrigen Ergebnis (einschließ-
lich Kosten) grundsätzlich zu mindestens 50 %. Eine 
Überschussbeteiligung kann jedoch nur erfolgen, so-
fern diese Beträge nicht zur Finanzierung der verein-
barten Leistungen benötigt werden (vgl. Kapitalerträge, 
letzter Satz). 

Kapitalerträge 
Weitere Überschüsse stammen aus den Erträgen der 
Kapitalanlagen. Von den Nettoerträgen der nach der 
Mindestzuführungsverordnung maßgeblichen Kapital-
anlagen erhalten die Versicherungsnehmer in ihrer 
Gesamtheit mindestens den dort genannten prozentua-
len Anteil. In der derzeitigen Fassung der Verordnung 
sind grundsätzlich 90 % vorgeschrieben. Aus diesem 
Betrag werden zunächst die Mittel entnommen, die für 
die vereinbarten Versicherungsleistungen benötigt 
werden. Den verbleibenden Betrag verwenden wir für 
die Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer. 
Wenn die Nettoerträge nach Satz 2 nicht für die Finan-
zierung der vereinbarten Leistungen ausreichen, ver-
rechnen wir den Unterschiedsbetrag - soweit möglich - 

mit der Mindestzuführung aus dem Risikoergebnis und 
dem übrigen Ergebnis. 

Den Überschuss führen wir der Rückstellung für Bei-
tragsrückerstattung zu. Diese Rückstellung dient dazu, 
Ergebnisschwankungen im Zeitablauf zu glätten. Sie 
darf grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung 
der Versicherungsnehmer verwendet werden. Nur in 
Ausnahmefällen und mit Zustimmung der Aufsichtsbe-
hörde können wir hiervon nach den jeweils geltenden 
gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften 
abweichen, soweit die Rückstellung nicht auf bereits 
festgelegte Überschussanteile entfällt. Nach der derzei-
tigen Fassung des § 56b Versicherungsaufsichtsgesetz 
(VAG) können wir die Rückstellung, im Interesse der 
Versicherungsnehmer auch zur Abwendung eines 
drohenden Notstandes, zum Ausgleich unvorhersehba-
rer Verluste aus den überschussberechtigten Versiche-
rungsverträgen, die auf allgemeine Änderungen der 
Verhältnisse zurückzuführen sind, oder - sofern die 
Rechnungsgrundlagen aufgrund einer unvorhersehba-
ren und nicht nur vorübergehenden Änderung der Ver-
hältnisse angepasst werden müssen - zur Erhöhung 
der Deckungsrückstellung*) heranziehen. 

Wenn wir die Rückstellung für Beitragsrückerstattung 
zum Verlustausgleich oder zur Erhöhung der De-
ckungsrückstellung*) heranziehen, belasten wir die 
Versichertenbestände verursachungsorientiert. 

(b) Beteiligung an den Bewertungsreserven 
 
Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert 
derjenigen Kapitalanlagen, die für künftige Versiche-
rungsleistungen vorgesehen sind, über dem Wert liegt, 
mit dem diese Kapitalanlagen in der Bilanz ausgewie-
sen sind. Die Höhe der Bewertungsreserven wird jähr-
lich neu ermittelt, bei Beendigung eines Vertrages auch 
für diesen Zeitpunkt. Der jeweils ermittelte Wert wird 
den Verträgen nach einem verursachungsorientierten 
Verfahren anteilig rechnerisch zugeordnet. Aufsichts-
rechtliche Regelungen zur Sicherstellung der dauern-
den Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versiche-
rungen bleiben unberührt (§ 153 Absatz 3 VVG). Auf 
Restkreditversicherungen entfallen allenfalls geringe 
Anteile an Bewertungsreserven, da keine oder nur 
geringfügige Kapitalanlagen für künftige Versicherungs-
leistungen vorgesehen sind. 

(2) Grundsätze und Maßstäbe für die Überschuss-
beteiligung Ihres Vertrages 
(a) Die verschiedenen Versicherungsarten tragen 
unterschiedlich zum Überschuss bei. Wir haben des-
halb gleichartige Versicherungen in Abrechnungsver-
bände zusammengefasst und teilweise nach engeren 
Gleichartigkeitskriterien innerhalb der Abrechnungsver-
bände Untergruppen gebildet; diese werden Gewinn-
verbände genannt. Die Verteilung des Überschusses 
für die Versicherungsnehmer auf die einzelnen Abrech-
nungsverbände orientiert sich daran, in welchem Um-
fang sie zu seiner Entstehung beigetragen haben (ver-
ursachungsorientiertes Verfahren). 
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Die Versicherung gehört zum Gewinnverband Restkre-
ditversicherungen nach Tarifwerk 2013 im Abrech-
nungsverband Kapitalversicherungen. In Abhängigkeit 
von dieser Zuordnung erhält die Versicherung jährlich 
Überschussanteile. Die Höhe der Überschussanteilsät-
ze wird vom Vorstand auf Vorschlag des Verantwortli-
chen Aktuars festgelegt und in unserem Geschäftsbe-
richt veröffentlicht. 

(b) Die jährlichen Überschussanteile werden in Form 
einer zusätzlichen Todesfallleistung (Todesfallbonus) 
zugesagt. Diese wird im Fall des Todes der versicher-
ten Person zusammen mit der jeweils versicherten 
Summe fällig. Der Todesfallbonus wird in Prozent der 
jeweils versicherten Summe bemessen. 

(3) Höhe der künftigen Überschussbeteiligung 
Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen 
Einflüssen ab. Diese sind nicht vorhersehbar und von 
uns nur begrenzt beeinflussbar. Wichtigster Einflussfak-
tor ist die Entwicklung des versicherten Risikos und der 
Kosten Aber auch die Entwicklung des Kapitalmarkts ist 
von Bedeutung. Die Höhe der künftigen Überschussbe-
teiligung kann daher nicht garantiert werden. Wir infor-
mieren Sie jährlich über den Stand der Überschussbe-
teiligung. 
 

§ 3  
Wann beginnt der Versicherungsschutz? 

Der Versicherungsschutz beginnt, wenn der Einmalbei-
trag bei dem Kreditinstitut oder bei uns eingegangen 
ist. Vor dem im Versicherungsantrag angegebenen 
Beginn der Versicherung und vor Auszahlung der Dar-
lehenssumme besteht jedoch kein Versicherungs-
schutz. Versicherungsschutz besteht ebenfalls nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer vom Darlehensvertrag 
zurückgetreten ist. Mit Beginn des Versicherungsschut-
zes ist der Einmalbeitrag zu zahlen (vgl. § 7). Ist der 
Einmalbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch 
nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet 
(vgl. § 8) 
 

§ 4  
Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder 

Einsatz bzw. Freisetzen von ABC-Waffen/-
Stoffen? 

(1) Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn die 
versicherte Person in Ausübung des Wehr- oder Poli-
zeidienstes oder bei inneren Unruhen den Tod findet. 

(2) Bei Ableben der versicherten Person in unmittelba-
rem oder mittelbarem Zusammenhang mit Kriegsereig-
nissen beschränkt sich unsere Leistungspflicht aller-
dings auf die Auszahlung des für den Todestag be-
rechneten Deckungskapitals gemäß § 9 Absatz 2.  

Die Einschränkung unserer Leistungspflicht entfällt 
jedoch, wenn die versicherte Person während eines 
Aufenthalts außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit 
Kriegsereignissen stirbt, an denen sie nicht aktiv betei-
ligt war. 

(3) Bei Ableben der versicherten Person in unmittelba-
rem oder mittelbarem Zusammenhang mit dem vorsätz-
lichen Einsatz von atomaren, biologischen oder chemi-
schen Waffen oder dem vorsätzlichen Einsatz oder der 
vorsätzlichen Freisetzung von radioaktiven, biologi-

schen oder chemischen Stoffen beschränkt sich unsere 
Leistungspflicht auf die Auszahlung des für den Todes-
tag berechneten Deckungskapitals gemäß § 9 Ab-
satz 2, sofern der Einsatz oder das Freisetzen darauf 
gerichtet sind, das Leben einer Vielzahl von Personen 
zu gefährden. Absatz 2 Satz 2 bleibt unberührt.  

§ 5  
Was gilt bei Selbsttötung der versicherten  

Person? 

(1) Bei vorsätzlicher Selbsttötung leisten wir, wenn seit 
Abschluss des Versicherungsvertrages bzw. seit Wie-
derherstellung der Versicherung zwei Jahre vergangen 
sind. 

(2) Bei vorsätzlicher Selbsttötung vor Ablauf der Zwei-
jahresfrist besteht Versicherungsschutz nur dann, wenn 
uns nachgewiesen wird, dass die Tat in einem die freie 
Willensbestimmung ausschließenden Zustand krank-
hafter Störung der Geistestätigkeit begangen worden 
ist. Anderenfalls zahlen wir das für den Todestag be-
rechnete Deckungskapital gemäß § 9 Absatz 2 aus. 

(3) Vereinbart der Versicherungsnehmer mit uns nach-
träglich eine Erhöhung der Versicherungssumme, gel-
ten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

§ 6  
In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz 

ausgeschlossen? 

(1) Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht 
auf die der versicherten Person bekannten schweren 
Erkrankungen**), wegen derer sie in den letzten 12 
Monaten vor Antragsunterzeichnung ärztlich beraten 
oder behandelt wurde. Diese Einschränkung gilt nur, 
wenn der Versicherungsfall innerhalb der nächsten 24 
Monate nach Antragsunterzeichnung eintritt und mit 
diesen schweren Erkrankungen**) in ursächlichem 
Zusammenhang steht. 

**) Als schwere Erkrankungen gelten für die Absiche-
rung des Todesfallrisikos: 

 Erkrankungen des Herzens, des Kreislaufs, 
der Arterien, der Venen: Herzrhythmusstö-
rungen, Herzklappenfehler, Herz- oder Hirnin-
farkt, Bluthochdruck, Durchblutungsstörungen, 
Thrombose, Embolie, Schlaganfall 

 Geschwülste / Tumore: Krebs, bösartige 
Tumore, gut-/bösartige Hirntumore 

 Erkrankungen der Atmungsorgane: Asthma, 
chronisch obstruktive Lungenerkrankung/ 
COLD / COPD, Tuberkulose 

 Erkrankungen der Verdauungsorgane: ent-
zündliche Darmerkrankung, Morbus Crohn, 
Colitis ulcerosa, erhöhte Leberwerte, Leberzir-
rhose, Hepatitis, Bauchspeicheldrüsenentzün-
dung 

 Alkohol- und Drogensucht 

(2) Vereinbaren Sie mit uns nachträglich eine Erhö-
hung der Versicherungssumme, so gilt Absatz 1 ent-
sprechend. 
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(3) Ist bei Tod der versicherten Person der Versiche-
rungsschutz nach Absatz 1 ausgeschlossen, zahlen wir 
das Deckungskapital gemäß § 9 Absatz 2. Die Rück-
zahlung des Einmalbeitrags kann der Versicherungs-
nehmer nicht verlangen. 

§ 7  
Wann ist der Einmalbeitrag zu zahlen? 

Der Einmalbeitrag wird unverzüglich nach Abschluss 
des Versicherungsvertrages fällig, jedoch nicht vor dem 
im Versicherungsantrag angegebenen Versicherungs-
beginn. 

§ 8  
Was geschieht, wenn der Einmalbeitrag nicht 

rechtzeitig gezahlt wird? 

(1) Wenn der Einmalbeitrag nicht rechtzeitig gezahlt 
wird, können wir - solange die Zahlung nicht bewirkt 
ist - vom Versicherungsvertrag zurücktreten. Dies gilt 
nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass der Versiche-
rungsnehmer die nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu 
vertreten hat.  

(2) Ist der Einmalbeitrag bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leis-
tung verpflichtet. Unsere Leistungspflicht besteht je-
doch, wenn uns nachgewiesen wird, dass der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

§ 9  
Wann kann die Versicherung gekündigt  

werden? 

Kündigung und Auszahlung des Deckungskapitals 
(1) Der Versicherungsnehmer kann die Versicherung 
jederzeit mit einer Frist von zwei Wochen zum Schluss 
eines jeden Monats ganz oder teilweise in Textform 
(z.B. Papierform oder E-Mail) kündigen. 

(2) Nach einer Kündigung wird das nach anerkannten 
Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rech-
nungsgrundlagen der Beitragskalkulation zum Schluss 
der laufenden Versicherungsperiode berechnete De-
ckungskapital für die vereinbarten Versicherungsleis-
tungen gezahlt.  

Beitragsrückzahlung 
(3) Die Rückzahlung des Einmalbeitrags kann der 
Versicherungsnehmer nicht verlangen. 

§ 10  
Was ist zu beachten, wenn eine  

Versicherungsleistung verlangt wird? 

(1) Der Tod der versicherten Person ist uns unverzüg-
lich anzuzeigen. An Unterlagen sind uns einzureichen 

- eine Durchschrift des Versicherungsantrags, 
- eine amtliche, Alter und Geburtsort enthaltende 

Sterbeurkunde, 
- ein ausführliches ärztliches oder amtliches Zeugnis 

über die Todesursache sowie über Beginn und 
Verlauf der Krankheit, die zum Tode des Versi-
cherten geführt hat. 

 

(2) Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir 
notwendige weitere Nachweise verlangen und erforder-
liche Erhebungen selbst anstellen. 

(3) Die mit den Nachweisen verbundenen Kosten trägt 
derjenige, der die Versicherungsleistung beansprucht. 

(4) Unsere Leistungen überweisen wir dem Emp-
fangsberechtigten auf seine Kosten. Bei Überweisun-
gen in Länder außerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraumes trägt der Empfangsberechtigte auch die 
damit verbundene Gefahr. 

§ 11  
Wer erhält die Versicherungsleistung? 

Die Leistung aus dem Versicherungsvertrag erbringen 
wir an den Darlehensgeber als alleinigen unwiderruflich 
Bezugsberechtigten zugunsten des Darlehenskontos. 

§ 12  
Welche Gebühren stellen wir Ihnen gesondert 

in Rechnung? 

(1) Falls aus besonderen, vom Versicherungsnehmer 
veranlassten Gründen ein zusätzlicher Verwaltungs-
aufwand verursacht wird, können wir die in solchen 
Fällen durchschnittlich entstehenden Kosten als pau-
schalen Abgeltungsbetrag (Gebühr) gesondert in 
Rechnung stellen. Dies gilt beispielsweise bei Durch-
führung von Vertragsänderungen. 

(2) Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem pau-
schalen Abgeltungsbetrag zugrunde liegenden Annah-
men in Ihrem Fall entweder dem Grunde nach nicht 
zutreffen oder der Höhe nach wesentlich niedriger zu 
beziffern sind, entfällt der Abgeltungsbetrag bzw. wird -
 im letzteren Falle - entsprechend herabgesetzt. 

(3) Alle etwaigen öffentlichen Abgaben, die für die 
Versicherung erhoben werden, sind uns zu erstatten. 

§ 13  
Wann verjähren Ansprüche aus dem Vertrag? 

(1) Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag ver-
jähren innerhalb der gesetzlichen Frist von 3 Jahren 
(§ 195 Bürgerliches Gesetzbuch). Die Verjährungsfrist 
beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der An-
spruch entstanden ist und der Anspruchserhebende 
von den anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis 
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müss-
te. 

(2) Lässt der Anspruchserhebende die Verjährungs-
frist verstreichen, ohne dass er den Anspruch gericht-
lich geltend macht, sind Ansprüche, soweit sie nicht 
bereits von uns anerkannt sind, ausgeschlossen. 

§ 14  
Welches Recht findet auf den Vertrag  

Anwendung? 

Auf den Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung. 
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§ 15  
Wo ist der Gerichtsstand? 

(1) Für Klagen aus dem Vertrag gegen uns ist das 
Gericht zuständig, in dessen Bezirk unser Sitz oder die 
für den Vertrag zuständige Niederlassung liegt. Zu-
ständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie Ihren 
Sitz oder Ihre Niederlassung haben. 

(2) Klagen aus dem Vertrag gegen Sie müssen wir 
bei dem Gericht erheben, das für Ihren Sitz oder Ihrer 
Niederlassung zuständig ist.  

(3) Verlegen Sie Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung in 
das Ausland, sind die Gerichte des Staates zuständig, 
in dem wir unseren Sitz haben. 

§ 16  
Wann können diese Bedingungen angepasst 

werden? 

(1) Ist eine Bestimmung in unseren Versicherungsbe-
dingungen durch höchstrichterliche Entscheidung oder 
durch bestandskräftigen Verwaltungsakt für unwirksam 
erklärt worden, können wir sie gemäß § 164 VVG durch 
eine neue Regelung ersetzen, wenn dies zur Fortfüh-
rung des Vertrags notwendig ist oder wenn das Fest-
halten an dem Vertrag ohne neue Regelung für eine 
Vertragspartei auch unter Berücksichtigung der Inte-
ressen der anderen Vertragspartei eine unzumutbare 
Härte darstellen würde. Die neue Regelung ist nur 
wirksam, wenn sie unter Wahrung des Vertragsziels die 
Belange der Versicherungsnehmer angemessen be-
rücksichtigt. 

(2) Die neue Regelung nach Absatz 1 wird zwei Wo-
chen, nachdem wir Ihnen die neue Regelung und die 
hierfür maßgeblichen Gründe mitgeteilt haben, Ver-
tragsbestandteil. 

(3) Sollte eine Bestimmung dieses Bedingungswerkes 
ganz oder teilweise unwirksam sein, berührt dies die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 

____________________________________________ 
*) Eine Deckungsrückstellung müssen wir für jeden 
Versicherungsvertrag bilden, um zu jedem Zeitpunkt 
den Versicherungsschutz gewährleisten zu können. Die 
Berechnung der Deckungsrückstellung ist in § 65 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG), § 341e und § 
341f des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie den dazu 
erlassenen Rechtsverordnungen geregelt. 










